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SIPO S 140 Abs. 2

Steht der Beschuldigte unter Betreuung und zählt zum

Aufgabenkreis des Betreuerc die Vertretung vor Behör-

den, ist stets von einer notwendigen Verteidigung aus-

zugehen {Red}.

LG Magdeburg, Beschl. v. 21J2022 - 25 Qs 262 Js
24395t 22 (53' / 22) (AG Aschersl eben)

I. Gegen den Beschuldiglen wird von der StA ..^ ein Ermitt-

lungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes

von Betäubungsmitteln gem. $ 29 Abs. I BtMG geführt' ...

... [De, llahlverteidigerJ beannagre namens und in Voll-

macht des Beschuldigten, diesem gem. $ 140 Abs. 2 S. I

i.V.m. $ 142 Abs. 1 S. I und 2 SIPO beigeordnet zu werden'

Der Verteidiger führte aus, dass er im Falle seiner Beiordnung

das Wahlmandat niederlege. ...
Das AG fwied . . . den Antrag des Beschuldigten auf Bestel-

lung eines Pflichwerteidigers zurück. Zur Begrtindung wurde

ausgeflihrt, dass bei dem Beschuldigten am 2.5.2022 in B
0,7 g Marihuana sowie 3,2 g Methamphetamin aufgefunden

worden seien. Die Voraussetzungen des $ 140 Abs. 2 SIPO

lägen nicht vor. Weder die Schwere der Tat noch die Schwere

der zu envartenden Rechtsfolge noch die Schwierigkeit der

Sach- und Rechtslage ließen die Mitwirkung eines Verteidi-

gers geboten erscheinen. Es sei nicht ersichtlich, dass sich der

Beschuldigte nicht selbst verteidigen könne. Auch die Vo-

raussetzungen des $ 140 Abs. I SIPO seien nicht gegeben.

.. . fD]er Ye*eidtger flegtel sofortige Beschwerde gegen den

Beschluss des AG . .. ein. . ., Der Verteidiger führte aui dass

der Beschuldigte unter amtlicher Betreuung stehe, sodass ein

Fall der notwendigen Verteidigung gem. $ 140 Abs. 2 StPO

gegeben sei. ...
II. Die nach $ 142 Abs: ? S. I StPO i.V.m. $ 3ll StPO

zulässige ,ofurtig. Beschwerde des Beschuldigten ist im
Ergebnis begründet.

Vorliegend sind die Voraussetzungen für die Bestellung eines

Pfl ichtverteidigers gegeben.

Es liegt ein Fall der notwendigen Verteidigung gemäß $ 140

Abs. 2 SIPO vor.

Nach $ 140 Abs. 2 SIPO liegt ein Fall der notwendigen

Verteidigung vor, wenn wegen der Schwere der Tat, der

Schwere der zu erwartenden Rechtsfolge oder wegen der

Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage die Mitwirkung
eines Verteidigers geboten erscheint oder wsnn ersichtlich

ist, dass sich der Beschuldigte nicht selbst verteidigen kann.

Vorliegend ist die Mitwiikung eines Verteidigers geboten,

weil der Beschuldigte sich selbst nicht sinnvoll verteidigen

kann.
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Die Mitwirkung eines Verteidigers ist immer dann erforder-

irh, *,"nn Anhaltspunkte daflir bestehen, dass der Beschul-

digte aus in seiner Person liegenden Gründen (geistige Fä-

hilkeiten, Gesundheitszustand, sonstige Umstände) nicht in

der tage sein wird, alle Möglichkeiten einer sachgemäßen

Verteidigrrng zu nutzen (BeckOK-StP}lKrawczyh 39. Ed.

t.1.2021. SIPO$ 140 Rn 39). Dabei ist g 140 Abs.2 SIPO

schon dann anwendbar, wenn an der Fähigkeit zur Selbst-

verteidlgung erhebliche Zweifel bestehen {Meyer-Go!3nerl

Schmitt, SIPO, 64. Aufl', $ 140 Rn 30).

Steht der Beschuldigte unter Betreuung und zählt zum Auf-

gabenkreis des Betreuers die Vertretung vor Behörden, ist

insoweit stets von einer notwendigen Verteidigung auszuge-

hen (LG Berlin stv 2020, 165;2016,487; KG BeckRS 2016,

04227; LG Leipzig BeckRS 2017, 128130; OLG Hamm,

14.8.2003 - 2 Ss 4391A3, NfW 2003, 3286; BeckOK-StPOi

Krawczyk,40. Ed. 1.7.2021, StPO $ 140 Rn 45; MüK0-SIPO/

ThomaslKdmpfer, L Aufl. ZOt+, StpO $ I40 Rn 49).

Vor dem Hintergrund des Umstandes, dass der Beschuldigte

durch den Beschluss des AG . . . unter Betreuung ... steht, ist

vorliegend von einer Unf?ihigkeit des Beschuldigten zur

Selbstverteidigung und somit von einer notwendigen Vertei-
digung i.S.d.$ 140 Abs. 2 SIPO auszugehen. ...

Mitgeteilt von Rechts anwalt Jan-Robert F unc k,

Braunschweig
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